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1. Instanz

Aktenzeichen S 2 U 4/99
Datum 27.06.2000

2. Instanz

Aktenzeichen L 17 U 319/00
Datum 03.07.2002

3. Instanz

Datum -

I. Die Berufung des KlÃ¤gers gegen das Urteil des Sozialgerichts NÃ¼rnberg vom
27.06. 2000 wird zurÃ¼ckgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Zwischen den Beteiligten ist die Anerkennung weiterer Folgen des Arbeitsunfalls
vom 18.02.1992 sowie die GewÃ¤hrung einer Verletztenrente streitig.

Der am 1943 geborene KlÃ¤ger erlitt am 18.02.1992 einen Arbeitsunfall, als er mit
dem Fahrrad zu seiner Arbeitsstelle innerhalb des FirmengelÃ¤ndes fuhr. Ein
Gabelstapler kollidierte mit ihm, so dass er vom Rad stÃ¼rzte und der Gabelstapler
mit seinem Radgummireifen ihm Ã¼ber den rechten FuÃ� fuhr. Er erlitt eine
metatarsale Fraktur der 5. Zehe des rechten FuÃ�es (Durchgangsarztbericht des
Dr.M. vom 18.02.1992). In der Zeit vom 18.02. bis 24.05.1992 war er
arbeitsunfÃ¤hig krank.

Nach Einholung eines Gutachtens des Chirurgen Dr.E. vom 18.05.1994 anerkannte
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die Beklagte mit Bescheid vom 26.09.1994 als Folgen des Arbeitsunfalles einen in
nahezu achsengerechter Stellung knÃ¶chern fest verheilten Bruch des 5.
MittelfuÃ�knochens rechts bei unfallunabhÃ¤ngig vorhandener
Hammerzehenbildung III bis V mit entsprechenden BewegungseinschrÃ¤nkungen
der Zehen beiderseits â�� ohne rentenberechtigende MdE. Nach ergebnislosen
Widerspruchs â�� und Sozialgerichtsverfahren (Gutachten des Dr.S. vom
29.08.1995) holte der Senat im anschlieÃ�enden Berufungsverfahren Gutachten
des Chirurgen Dr.H. vom 15.11.1996/19.08.1997 und des OrthopÃ¤den Dr.B. vom
05.06.1997/27.10.1997 ein.

Die Beklagte erklÃ¤rte sich im Vergleich vor dem Bayer. Landessozialgericht am
29.10.1997 bereit, ab Sommer 1997 die Folgen des Unfalles vom 18.02.1992 zu
Ã¼berprÃ¼fen, da sich eine Verschlechterung der Funktion des rechten Beines mit
mÃ¶glichen Auswirkungen auf die rechte HÃ¼fte nicht ausschlieÃ�en lasse.

Die Beklagte zog die Unterlagen Ã¼ber den Arbeitsunfall des KlÃ¤gers vom
17.12.1991 (Prellung der linken Schulter) zum Verfahren bei. AnschlieÃ�end
bestÃ¤tigte Dr.E. in dem Gutachten vom 02.07.1998 einen Zustand nach
MittelfuÃ�knochen-V-Fraktur rechts, ohne Folgen des Unfalls objektivieren zu
kÃ¶nnen. Eine MdE rentenberechtigenden Grades stellte er nicht fest. Mit Bescheid
vom 11.08.1998 lehnte die Beklagte die GewÃ¤hrung einer Verletztenrente ab, da
Unfallfolgen nicht mehr feststellbar seien (bestÃ¤tigt durch Widerspruchsbescheid
vom 16.12.1998). Gegen diese Bescheide hat der KlÃ¤ger Klage zum Sozialgericht
(SG) NÃ¼rnberg erhoben und beantragt, weitere Unfallfolgen am rechten FuÃ� und
der HÃ¼fte anzuerkennen und mit einer MdE von 100 vH zu bewerten. Das SG hat
ein Attest des Dr.B. vom 02.11.1999 und Gutachten der OrthopÃ¤den Dr.S. vom
04.10.1999 von Amts wegen und Dr.P. vom 25.04.2000 nach Â§ 109
Sozialgerichtsgesetz (SGG) eingeholt. Dr.S. hat die Unfallfolgen aufgrund des in
leichter Achsenabweichung knÃ¶chern fest verheilten Bruches des 5.
MittelfuÃ�knochens rechts mit einer MdE von unter 10 vH bewertet. Dr.P. hat auf
eine in leichter Fehlstellung verheilte MittelfuÃ�schrÃ¤gfraktur V ohne wesentliche
Fehlstatik hingewiesen. Es liege keine unfallbedingte wesentliche
FunktionsbeeintrÃ¤chtigung vor. Die HÃ¼ftgelenksbeschwerden seien nicht
ursÃ¤chlich auf den Unfall zurÃ¼ckzufÃ¼hren. Die MdE sei mit unter 10 vH zu
bewerten. Mit Urteil vom 27.06.2000 hat das SG NÃ¼rnberg die Klage abgewiesen
und sich im Wesentlichen auf die AusfÃ¼hrungen der OrthopÃ¤den Dr.S. und Dr.P.
sowie des Chirurgen Dr.E. bezogen.

Gegen dieses Urteil hat der KlÃ¤ger Berufung eingelegt und vorgetragen, die
unfallbedingten FunktionsstÃ¶rungen seien allein hinsichtlich des rechten Beines
mit einer MdE von 20 bis 40 vH zu bewerten. Die Funktionsbehinderungen des
rechten HÃ¼ftgelenkes und rechten FuÃ�es seien eindeutig Ursache des
Arbeitsunfalles vom 18.02.1992. Es werde daher ein Obergutachten, insbesondere
ein Gutachten nach Â§ 109 SGG angeregt. Hierzu hat der KlÃ¤ger Ã¤rztliche Atteste
des Dr.B. vom 16.05.2000 sowie des OrthopÃ¤den Dr.H. vom 18.07.2000 vorgelegt.
Der Senat hat Befundberichte des Dr.H. vom 08.03.2001 und des Allgemeinarztes
Dr.V. vom 23.04.2001, die Schwerbehindertenakte des Amtes fÃ¼r Versorgung und
FamilienfÃ¶rderung NÃ¼rnberg, sowie die einschlÃ¤gigen RÃ¶ntgen- und CT-
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Aufnahmen zum Verfahren beigezogen. Sodann hat der OrthopÃ¤de Dr.W. ein
Gutachten am 09.04.2002 erstellt. Dieser wies auf den in geringgradiger
Fehlstellung verheilten Schaftbruch des 5. MittelfuÃ�knochens rechts hin. An der
rechten HÃ¼fte habe er keinen wesentlichen krankhaften Befund erkennen
kÃ¶nnen. Die MdE sei mit unter 10 vH zu bewerten. Der KlÃ¤ger hat bemerkt, es
seien unzutreffende Feststellungen getroffen worden. Zudem sei der 5.
MittelfuÃ�knochen in markanter Fehlstellung verheilt, wie einem Nachschaubericht
des Dr.K. vom 08.02.1995 zu entnehmen sei.

Der KlÃ¤ger beantragt, die Beklagte unter Aufhebung des Urteils des SG NÃ¼rnberg
vom 27.06.2000 und unter AbÃ¤nderung des Bescheides vom 11.08.1998 idF des
Widerspruchsbescheides vom 16.12.1998 zu verurteilen, bei ihm
FunktionseinschrÃ¤nkungen am rechten FuÃ� und an der rechten HÃ¼fte als
Unfallfolgen anzuerkennen und Verletztenrente nach einer MdE von mindestens 40
vH zu gewÃ¤hren, hilfsweise ein weiteres Gutachten nach Â§ 109 SGG einzuholen.

Die Beklagte beantragt, die Berufung des KlÃ¤gers gegen das Urteil des SG
NÃ¼rnberg vom 27.06.2000 zurÃ¼ckzuweisen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird ergÃ¤nzend auf den Inhalt der beigezogenen
Akten der Beklagten sowie der Gerichts- und Archivakten erster und zweiter Instanz
Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die form- und fristgerecht eingelegte Berufung ist zulÃ¤ssig, jedoch nicht
begrÃ¼ndet. Das SG hat die Klage im Ergebnis zu Recht abgewiesen, denn der
KlÃ¤ger hat keinen Anspruch auf Anerkennung weiterer Folgen des Arbeitsunfalles
vom 18.02.1992 sowie auf GewÃ¤hrung einer Verletztenrente (Â§Â§ 539 Abs 1 Nr 1,
548 Abs 1, 581 Abs 1 Nr 2 Reichsversicherungsordnung ).

Der Anspruch richtet sich noch nach den Vorschriften der RVO, da der Arbeitsunfall
vor dem Inkrafttreten des SGB VII am 01.01.1997 eingetreten war (Art 36
Unfallversicherungs-Einordnungsgesetz, Â§ 212 SGB VII).

Ein Anspruch auf Verletztenrente setzt nach Â§ 581 Abs 1 Nr 2 RVO voraus, dass die
ErwerbsfÃ¤higkeit des Versicherten infolge des Arbeitsunfalles um wenigstens 20
vH gemindert ist. Voraussetzung dafÃ¼r, dass eine GesundheitsstÃ¶rung als Folge
eines Arbeitsunfalles anerkannt werden kann, ist, dass zwischen der
unfallbringenden versicherten TÃ¤tigkeit und dem Unfall sowie dem Unfall und der
GesundheitsstÃ¶rung ein ursÃ¤chlicher Zusammenhang besteht. Ein ursÃ¤chlicher
Zusammenhang liegt nach dem in der gesetzlichen Unfallversicherung geltenden
KausalitÃ¤tsbegriff nur dann vor, wenn das Ereignis mit Wahrscheinlichkeit
wesentlich die Entstehung oder Verschlimmerung eines Gesundheitsschadens
bewirkt hat (BSGE 1, 72, 76; 12, 242, 247; 38, 127, 129; Bereiter-Hahn/Mehrtens,
Gesetzliche Unfallversicherung, 4.Aufl, Anm 3, 3.4 zu Â§ 548 RVO).

Unter BerÃ¼cksichtigung der unterschiedlichen Angaben zum Unfallhergang und in
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WÃ¼rdigung der AusfÃ¼hrungen der SachverstÃ¤ndigen Dr.W. , Dr.P. , Dr.H. und
weitgehend Dr.S. , Dr.E. und Dr.S. steht zur Ã�berzeugung des Senats fest, dass die
ErwerbsfÃ¤higkeit des KlÃ¤gers durch die Folgen des Arbeitsunfalles vom
18.02.1992 nicht in rentenberechtigendem Grade gemindert ist. Durch den
Arbeitsunfall liegt jetzt ein in geringgradiger Fehlstellung verheilter Schaftbruch des
fÃ¼nften MittelfuÃ�knochens rechts vor. Der Bruch ist lediglich als geringgradig
anzusehen. Bereits die adÃ¤quate, ambulante konservative Behandlung mit
Gipsruhigstellung fÃ¼r ca 5 Wochen nach dem Unfall fÃ¼hrte â�� so die
RÃ¶ntgenaufnahmen â�� zu einem zunehmenden knÃ¶chernen Durchbau des
Knochenbruchs, so dass am 25.05.1992 wieder ArbeitsfÃ¤higkeit bestand. Zwar lag
noch ein teilweise nachweisbarer Frakturspalt vor, doch der verletzte rechte
MittelfuÃ� konnte wieder voll belastet werden. Ab diesem Zeitpunkt bestand keine
wesentliche FunktionseinschrÃ¤nkung mehr.

Zwischen den objektivierbaren klinischen und rÃ¶ntgenologischen Befunden und
dem vom KlÃ¤ger angegebenen, ausgeprÃ¤gten subjektiven Schmerzen besteht
eine erhebliche Diskrepanz. Dennoch kann eine Schonung des rechten Beines nicht
objektiviert werden, da entsprechende Zeichen fehlen. RÃ¶ntgenologisch findet sich
weder eine Kalksalzminderung des rechten FuÃ�skeletts noch eine verminderte
Beschwielung noch verminderte Ablaufspuren am rechten Schuh. Auch eine
Muskelminderung am rechten Bein ist nicht feststellbar.

Die Beschwerden an der rechten HÃ¼fte kÃ¶nnen weder klinisch noch
rÃ¶ntgenologisch nachgewiesen werden. Es besteht freie Beweglichkeit.
Altersentsprechend liegt ein normaler HÃ¼ftgelenks- und Beckenbefund rechts vor.
Die arterielle venÃ¶se StÃ¶rung an beiden Beinen sowie die knÃ¶cherne
VerÃ¤nderung am rechten GroÃ�zehengrundgelenk sind eindeutig
unfallunabhÃ¤ngig.

Da der Bruch des fÃ¼nften MittelfuÃ�knochens nur in minimaler Fehlstellung ohne
BeeintrÃ¤chtigung der FuÃ�statik ausheilte, ist von einer MdE unter 10 vH
auszugehen. Mehrfache MittelfuÃ�brÃ¼che einseitig â�� in guter Funktion verheilt
â�� werden nÃ¤mlich nach den Unfallrichtlinien nur mit 0 vH bewertet
(Mehrhoff/Muhr, S 154; SchÃ¶nberger/Mehrtens/Valentin, 5.Auflage, S 629), da sich
eine wesentliche, objektivierbare FunktionsstÃ¶rung am rechten FuÃ� nicht
feststellen lieÃ�. Nicht folgen kann der Senat den AusfÃ¼hrungen des Dr.B. im
Gutachten vom 05.06./27.10.1997. Es liegt keine deutliche nach fuÃ�sohlenwÃ¤rts
gerichtete Fehlstellung vor, auch keine statisch verÃ¤nderte Fehlbelastung durch
die verÃ¤nderte Druckaufnahme. Die Subluxation des Grundgliedes der fÃ¼nften
Zehe rechts ist symmetrisch links, sowie an den Ã¼brigen Zehen zwei bis vier
nachweisbar und durch die unfallunabhÃ¤ngige Krallenfehlbildung der Hohl-
SpreizfÃ¼Ã�e bedingt. Auch kÃ¶nnen unfallunabhÃ¤ngige
VerschleiÃ�erscheinungen zwischen dem ersten MittelfuÃ�knochen und dem
FuÃ�wurzelgelenk rechts rÃ¶ntgenologisch festgestellt werden. Zudem entspricht
die von Dr.B. festgesetzte unfallbedingte MdE von 20 vH nicht den Richtlinien der
gesetzlichen Unfallversicherung. Sie entsprÃ¤che der vÃ¶lligen Versteifung des
oberen bzw unteren Sprunggelenks oder der Versteifung aller Zehen mit einseitiger
Krallenfehlstellung. Der KlÃ¤ger ist demgegenÃ¼ber erheblich besser gestellt.
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StÃ¶rend wirkt auch, dass der Gutachter detaillierte Befunde, wie zB
UmfangsmaÃ�e oder einzelne WinkelmaÃ�e nicht erhoben hat. Der
Nachschaubericht des Dr.K. vom 08.02.1995 fÃ¼hrt zu keiner anderen
Betrachtungsweise. Zwar schreibt er, dass rÃ¶ntgenologisch ein in starker
Fehlstellung verheilter Bruch des fÃ¼nften MittelfuÃ�knochens vorliegt. Diese
Feststellung wird aber bereits in seinem Befundbericht vom 06.06.1995 relativiert,
indem er nur von "in Fehlstellung verheilt" schreibt. Die Fehlstellung selbst wird von
den anderen Gutachtern nicht bestritten. Sie kommen aber â�� wie zuletzt Dr.W.
â�� lediglich zu einer "minimalen Fehlstellung". Der Bruch des fÃ¼nften
MittelfuÃ�knochens ist unter minimaler Verschiebung des ehemaligen
kÃ¶rperfernen BruchstÃ¼ckes, parallel zur LÃ¤ngsachse minimal um 2 mm nach
innen verschoben, knÃ¶chern konsilidiert. Eine ungÃ¼nstige Auswirkung dieser
minimalen Fehlstellung auf die Statik des VorfuÃ�es und damit auf die Funktion wird
dadurch nicht verursacht. Die Einholung weiterer Gutachten nach Â§ 109 SGG ist
nicht erforderlich, da Dr.P. auf Veranlassung des KlÃ¤gers bereits gehÃ¶rt wurde
und sich keine neuen Gesichtspunkte ergeben haben.

Der KlÃ¤ger hat demnach keinen Anspruch auf GewÃ¤hrung einer Verletztenrente.
Das Urteil des SG WÃ¼rzburg ist nicht zu beanstanden. Die Berufung muss erfolglos
bleiben.

Die Kostenentscheidung folgt aus Â§ 193 SGG.

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision nach Â§ 160 Abs 2 Nrn 1 und 2 SGG
liegen nicht vor.

Erstellt am: 20.11.2003

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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